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ANFRAGE 

des Abgeordneten Brosz, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 

betreffend Förderungsbericht 2000 

Der Förderungsbericht 2000 (III - 126 d.B., XXI. GP) wird gemäß § 54 des 
Bundeshaushaltsgesetzes i.d.g.F. dem Parlament vorgelegt und beinhaltet 
direkte und indirekte Förderungen des Bundes. 
Trotz Aufgliederung der Förderungen und teilweisen Erklärungen, warum die 
Förderungen durchgeführt wurden, gibt es im Förderungsbericht 2000 einige 
Ansätze, die einer weitergehenden Erklärung bedürfen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen folgende 

ANFRAGE 

1. Wie gliedert sich der Ansatz 1/15004/43/Priv./7660 Allgemeine 
Seniorenförderung (2000: 15.458 Mio.) nach den geförderten Institutionen 
und den einzelnen Fördersummen auf? 

2.  Wie gliedert sich der Ansatz 1/15006/22/Priv./7660/901 Nicht einzeln 
anzuführende Subventionen (2000: 4.974 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

3.   Wie gliedert sich der Ansatz 1/15006/22/Priv.77660/900 Subventionen an 
private Institutionen (2000: 18.974 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

4.   Wie gliedert sich der Ansatz 1/15436/22/Priv./7660/900 Subventionen an 
private Institutionen (2000: 13.953 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

5.  Wie gliedert sich der Ansatz 1/15626/22/Priv./7660/901 Nicht einzeln 
anzuführende Subventionen (2000: 55.453 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 
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6. Wie gliedert sich der Ansatz 1/15626/22/Priv./7660/900 Private 
Institutionen (2000: 55.453 Mio.) nach den geförderten Institutionen und 
den einzelnen Fördersummen auf? 

7.  Wie gliedert sich der Ansatz 1/17226/21/Öff.77305/901 Nicht einzeln 
anzuführende Subventionen (2000: 1.120 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

8.   Wie gliedert sich der Ansatz 1/17226/21/Priv./7660/900 Subventionen an 
sonstige private Institutionen (2000: 20.322 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

9.  Wie gliedert sich der Ansatz 1/19116/22/Priv./7670 Subventionen an 
Familienorganisationen (2000: 4.294 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

10. Wie gliedert sich der Ansatz 1/19416/11/Priv./7660 Subventionen an 
private Institutionen (Abt. IV/2) (2000: 6.817 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

11. Wie gliedert sich der Ansatz 1/19416/11/Priv./7668 Politische Bildung 
(2000: 2.847 Mio.) nach den geförderten Institutionen und den einzelnen 
Fördersummen auf? 

12. Wie gliedert sich der Ansatz 1/19416/11/Priv./7679/901 Nicht einzeln 
bezeichnete Subventionen (2000: 6.034 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 

13. Wie gliedert sich der Ansatz 1/19416/11/Priv./7679/900 Sonstige 
gemeinnützige Einrichtungen (2000: 6.034 Mio.) nach den geförderten 
Institutionen und den einzelnen Fördersummen auf? 
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